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Finanzhilfen an Familienorganisationen
gestützt auf Artikel 21i Absatz 4 Familienzulagengesetz (FamZG)

Erläuterungen zum FORMULAR 4

[bookmark: 3]Strategisches Ziel: Für die Eingabe Ihres Gesuchs um Finanzhilfen an Familienorganisationen haben Sie Strategische Ziele definiert. Sie haben für jedes Strategische Ziel ein Formular ausgefüllt (Formular 2). Bitte übertragen Sie die Titel all Ihrer Strategischen Ziele in das vorliegende Formular 4. Versehen Sie Ihre Strategischen Ziele fortlaufend mit einer Ziffer (Strategisches Ziel 1:…, Strategisches Ziel 2: … etc.).

Förderbereich: Bitte halten Sie fest, ob das Strategische Ziel in den Förderbereich «Begleitung und Beratung von Familien sowie Elternbildung» oder in den Förderbereich «Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung» fällt.

Beauftragte Mitgliederorganisation: Wenn Sie Finanzhilfen für Tätigkeiten ersucht haben, mit denen Sie eine Ihrer Mitgliederorganisationen beauftragen wollen, so tragen Sie den Namen der jeweiligen Mitgliederorganisation ein, die mit der Umsetzung betraut ist. Falls Sie keine Mitgliederorganisationen beauftragen, müssen Sie keine Angaben machen.

Ziel: Bitte formulieren Sie, welche direkte kurz- und mittelfristige Wirkungen Sie mit Ihren Tätigkeiten bei den Zielgruppen (z. B. Eltern, Anbieter in der familienergänzenden Kinderbetreuung, Arbeitgeber) oder bei den Multiplikatoren (z. B. Berater/innen, Elternbildner/innen, Mediator/innen) erreichen wollen. Versehen Sie Ihre Ziele fortlaufend mit einer Zahl (Ziel 1.1:…, Ziel 1.2: … etc.). Sie können die Anzahl Ziele selber festlegen.

Ein gutes Ziel erfüllt die SMART-Kriterien:

Spezifisch: Das Ziel zeigt, was bei welcher Zielgruppe respektive bei welchen Multiplikatoren verändert werden soll.
Messbar: Es ist messbar, ob das Ziel erreicht wird.
Anspruchsvoll: Es sind Anstrengungen nötig, um das Ziel zu erreichen.
Realistisch: Ein Ziel muss mit den verfügbaren Ressourcen erreichbar sein.
Terminiert: Es ist festgelegt, bis wann das Ziel erreicht wird.

Tätigkeit/en: Bitte legen Sie die Tätigkeit/en fest, die Sie ausführen werden, um das definierte Ziel zu erreichen. Die Tätigkeit beinhaltet einen Soll-Wert mit einem Indikator.

Finanzhilfen: Bitte setzen Sie den Betrag ein, den Sie im jeweiligen Vertragsjahr für die Erreichung des Ziels ersuchen. Die Gesamtsumme der Finanzhilfen für die Umsetzung der Ziele pro Jahr muss mit der Gesamtsumme des Strategischen Ziels pro Jahr gemäss Formular 2, Ziffer 2 übereinstimmen.

Jahr: Bitte legen Sie fest, in welchem Jahr der Vertragsperiode (2026-2029) Sie das Ziel erreichen wollen. Bei regelmässigen Tätigkeiten können Sie die Angaben zum Ziel, zu den Tätigkeiten und zu den Finanzhilfen wiederholen und lediglich die Jahreszahl anpassen.

Zusätzliche Angaben für die Anwendung der Prioritätenordnung

Das Eidg. Departement des Innern hat am 19. Dezember 2024 die Prioritätenordnung für die Gewährung von Finanzhilfen an Familienorganisationen erlassen. Diese Prioritätenordnung kommt zur Anwendung, wenn die Familienorganisationen um insgesamt mehr Mittel ersuchen, als zur Verfügung stehen.

Das BSV wird erst nach der vollständigen Prüfung der Gesuche beurteilen können, ob die Prioritätenordnung zur Anwendung kommt. Falls die Prioritätenordnung zur Anwendung kommt, benötigt das BSV zusätzliche Angaben von den Gesuchstellern zur Nachhaltigkeit der Tätigkeiten und zum Kosten-Nutzen-Verhältnis (vgl. Ziff. 4, Kriterium 2a und 2b Prioritätenordnung).

Nachhaltigkeit der Tätigkeiten: Gemäss Prioritätenordnung werden nachhaltige Tätigkeiten prioritär unterstützt: «Tätigkeiten mit einer langfristigen Wirkung, werden prioritär unterstützt. Die Tätigkeiten zugunsten von Familien sind dann nachhaltig, wenn sie die Situation der unterstützten Familien langfristig verbessern.» (Ziff. 4 Kriterium 2a Prioritätenordnung). 
Bitte erläutern Sie für jedes Strategische Ziel, inwiefern die Tätigkeiten, die Sie für die Erreichung des Strategischen Ziels erbringen, nachhaltig sind.

[bookmark: _Hlk201228125]Kosten-Nutzen-Verhältnis: Gemäss Prioritätenordnung müssen unterstützte Tätigkeiten ein günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen: «Tätigkeiten, bei denen der Aufwand in einem günstigen Verhältnis zum erzielten Nutzen steht, werden prioritär unterstützt. Es besteht ein günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis, wenn die finanziellen, personellen und materiellen Ressourcen, welche die Familienorganisation für ihre Tätigkeiten aufwendet, in einem möglichst optimalen Verhältnis zu den erbrachten Leistungen stehen.» (Ziff. 4 Kriterium 2b Prioritätenordnung). 
Bitte erläutern Sie für jedes Strategische Ziel, inwiefern die Tätigkeiten, die Sie für die Erreichung des Strategischen Ziels erbringen, ein günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen.

Förderung verschiedener Familien- und Erwerbsmodelle: Gemäss Prioritätenordnung werden Tätigkeiten im Bereich Beratung und Bildung in Bezug auf die Gestaltung von verschiedenen Familien- und Arbeitsmodellen und deren langfristigen finanziellen und persönlichen Auswirkungen prioritär unterstützt. Die Beratung bezüglich der Betreuungs- und Arbeitsmodelle informiert auch über deren Auswirkungen, insbesondere in finanzieller Hinsicht, und zeigt Möglichkeiten auf, wie der praktische Alltag als Familie in Bezug auf die Arbeitstätigkeit der Eltern und die über die Zeit wechselnden Bedürfnisse aller Familienmitglieder gestaltet werden kann (Ziff. 6 Kriterium 4 Prioritätenordnung).
Bitte erläutern Sie für jedes Strategische Ziel, inwiefern die Tätigkeiten, die Sie für die Erreichung des Strategischen Ziels erbringen, verschiedene Familien- und Erwerbsmodelle konkret fördern.
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